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Federführung 
 

Dezernat I 
Hauptamt 
Geschäftsstelle Gemeinderat 
Muhler, Kerstin 
 

    

AZ./Datum: 10-4 mu/11.01.2021 

Gremium Behandlung Sitzungsart Sitzungsdatum 

Gemeinderat zur Beschlussfassung öffentlich 02.02.2021 

 
 
 
Personelle Besetzung des Integrationsausschusses  
- Ausscheiden und Bestellung eines beratenden Mitglieds 
 
Bezug: 
Vorlage 190/2019 GR 10.12.2019 ö  
 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat 
 
1. stellt fest, dass bei Frau Yasemin Dagdeviren Hoti ein Hinderungsgrund nach § 29 

Abs. 1 Nr. 1 a) GemO vorliegt, aufgrund dessen sie als beratendes Mitglied aus dem 
Integrationsausschuss ausscheidet und 

 
2. bestellt die erste Ersatzperson für den Bereich der allgemeinen Migrantengruppen, 

Herrn Dario Mastrogiovanni, als beratendes Mitglied des Integrationsausschusses. 
 
 
 
Sachverhalt/Antragsbegründung: 
 
Der im Jahr 2019 neu gebildete Integrationsausschuss setzt sich personell aus stimmbe-
rechtigten gemeinderätlichen Mitgliedern sowie sachkundigen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern als beratende Mitglieder zusammen. Die beratenden Mitglieder wurden nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens und einer Wahl im Sozialausschuss am 
10.12.2019 anhand einer Berufungsliste durch den Gemeinderat bestellt. 
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Frau Yasemin Dagdeviren Hoti, Vertreterin für den Bereich der allgemeinen Migranten-
gruppen, ist inzwischen bei der Stadt Fellbach beschäftigt. Dem Rechtsgedanken des  
§ 29 Gemeindeordnung (GemO) folgend, dass ehrenamtlich Tätige keinem Interessens-
widerstreit ausgesetzt sein sollen, sind dessen Regelungen auch auf beratende Mitglie-
der eines beschließenden Ausschusses entsprechend anwendbar. Im Fall von Frau  
Dagdeviren Hoti ist damit ein Hinderungsgrund nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 a) GemO einge-
treten, was in analoger Anwendung von § 31 Abs. 1 GemO zu ihrem Ausscheiden als 
beratendes Mitglied aus dem Integrationsausschuss führt. Diese Rechtsauffassung wird 
auch durch das Regierungspräsidium Stuttgart geteilt. Die Feststellung obliegt dem Ge-
meinderat. 
 
Erste Ersatzperson entsprechend der im Sozialausschuss am 19.11.2019 erfolgten Wahl 
für den Bereich der allgemeinen Migrantengruppen ist Herr Dario Mastrogiovanni, der 
daher zur Bestellung als beratendes Mitglied durch den Gemeinderat vorgeschlagen 
wird. Herr Mastrogiovanni soll in der nächsten Sitzung des Integrationsausschusses am 
16.03.2021 auf sein Ehrenamt verpflichtet werden. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
 

 einmalige Kosten von ______________   € 
 einmalige Erträge von ______________   € 
 

 lfd. jährliche Kosten von ______________   € 
 lfd. jährliche Erträge von ______________   € 
 

 bei Bauinvestitionen ab 350.000 € siehe beil. 
 Folgekostenberechnung 
 

 Haushaltsmittel bei Produktsachkonto ______________  vorhanden 
 

 über-/außerplanmäßige Ausgabe von ______________   € notwendig 
 

 Sonstiges 
 
 
 
gez.  
Johannes Berner 
Erster Bürgermeister 
 
 
gez.  
Gabriele Zull 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
Anlagen:   ---  
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